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Beschlußvorschlag: 
Der Kreistag beschließt für die Nutzung der Sporthallen in Trägerschaft des Landkreises die Uckermark die 
Variante ....... 
 
Variante 1: Die Nutzung erfolgt während der Schulzeit (Unterrichtstage) außerhalb der Unterrichtszeit auch an 

den Wochenenden bei rechtzeitiger Anmeldung. 
Variante 2: Die Nutzung erfolgt im gesamten Kalenderjahr auch außerhalb der Unterrichtstage in den Ferien, 
                   an Wochenenden und Feiertagen bei rechtzeitiger Anmeldung. 
Variante 3: Die Nutzung erfolgt im gesamten Kalenderjahr auch außerhalb der Unterrichtszeit in den Ferien, 
                   an Wochenenden und Feiertagen in alleiniger Verantwortung der Nutzer. 

zuständiges Amt:       

Schulverwaltungsamt  Falke  Rudick  Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernentin  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
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Begründung der Vorlage: 
 
Der Landkreis Uckermark ist Träger der nachfolgend aufgeführten Mehrzweckhal-
len/Sporthallen (Anlage 1). Langjährige Erfahrungen bei der Betreibung besagen, daß für alle 
Beteiligten Rahmenbedingungen existieren müssen, um grundsätzliche Voraussetzung der 
Nutzung zu haben. Für den schulischen Bereich ist dieses beispielsweise die Stundentafel 
und im Freizeitbereich wären die Richtlinie für die Vergabe von Zuwendungen zur Förderung 
des Sports durch den Landkreis Uckermark (RFSp) sowie die Entgeltordnung für die Nutzung 
von Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises Uckermark zu nennen. 
 
Die bisherige Praxis sieht eine Nutzung o.g.  Sportstätten während der Schulzeit für Unter-
richtszwecke der Schulen und außerhalb der Unterrichtszeit und an den Wochenenden für 
kulturelle und sportliche Nutzer vor. Dazu werden mit den Nutzern (außer Schulen in eigener 
Trägerschaft) Verträge mit eindeutiger Benennung der Verantwortlichen nach rechtzeitiger 
Anmeldung geschlossen. Zur Nachweisführung befinden sind in den Sportstätten Belegungs-
bücher. 
 
Üblicherweise erfolgt eine Vergabe aus Gründen der Planungssicherheit für den Betreiber und 
den jeweiligen Nutzer für den Zeitraum eines Schuljahres (vom 01.08. des Jahres bis 31.07. 
des Folgejahres). Für Nutzer, die nur einen bestimmten Zeitraum die Sportstätten nutzen wol-
len, besteht auch die Möglichkeit der Nutzung. In diesem Zusammenhang ist die ständige Ak-
tualisierung der Belegungspläne erforderlich, um eine effektive Bewirtschaftung zu ermögli-
chen. 
 
Aufgrund der angespannten Haushaltssituation stehen in 2002 lt. Haushaltsplan nur Mittel für 
die Nutzung der Sportstätten in der Schulzeit  für die Absicherung des Unterrichtes, der Nut-
zung außerhalb der Unterrichtszeit und für Veranstaltungen an den Wochenenden zur Verfü-
gung (grundsätzlich nicht an Ferientagen und diesbezüglicher Wochenenden). 
Für hervorgehobene kulturelle und sportliche Veranstaltungen werden die Sportstätten auch in 
den Ferien, an den jeweiligen Wochenenden und an Feiertagen zur Nutzung bereitgestellt. 
Während der verbleibenden Tage sind dringend notwendige Wartungs-, Pflege- und Reini-
gungsarbeiten zur Werterhaltung zu realisieren (Anlage 2). Der somit gegebene Arbeitsstand 
entspricht im wesentlichen der dargestellten Variante 1. 
 
Eine Ausweitung der Nutzung (Variante 2) würde zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 240 
T€/Jahr im Haushalt des Landkreises Uckermark binden, die z.Z. nicht darstellbar sind. Au-
ßerdem wären dann die dringenden Wartungs-, Pflege- und Reinigungsmaßnahmen nicht in 
dem erforderlichen Umfang möglich, wie es der sachgemäße Umgang mit Gebäuden und 
Ausrüstungen erfordert, um eine lange Nutzungsdauer zu erreichen.  
 
Eine max. Nutzung der Sportstätten in alleiniger Verantwortung der Nutzer (Variante 3) birgt 
aufgrund der gesammelten Erfahrungen die Gefahr von Mehrkosten in sich, die nicht ab-
schätzbar  sind. So zeigt die Auswertung  eines bereits durchgeführten Modellversuches, bei 
dem die Nutzer Schlüssel erhielten, deutliche Probleme. Es werden beispielsweise die Bele-
gungsbücher nicht geführt, so daß Beschädigungen an den Gebäuden und den Ausrüstungen 
nicht nachvollziehbar sind, der jeweilige Verursacher nicht ermittelbar ist und somit der Land-
kreis Uckermark die Kosten für  Reparaturen oder Neuanschaffungen zusätzlich zu tragen hat, 
um die Bedingungen für den Schulsport zu gewährleisten. Weitere Erfahrungen sind, daß die 
Sportstätten zweckentfremdet genutzt wurden und es zu Diebstählen  an  Ausrüstungsgegen-
ständen und von Sportgeräten gekommen ist, für deren Wiederbeschaffung ebenfalls der 
Landkreis Uckermark aufzukommen hatte. 
Aufgrund der kurz dargestellten Erfahrungen ist die Variante 3 die kostenintensivste Variante 
für den Träger der Sportstätten. 
 
Aus der Sicht der Verwaltung sollte die bisherige, sich über Jahre bewährte Variante 1 für die 
Nutzung der Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises Uckermark weiterhin zur Anwen-
dung kommen, um unter Beachtung aller Interessenlagen sowie der finanziellen Situation eine 
effektive und wirtschaftliche Betreibung zu ermöglichen.  
















